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1. Einzelplan 20

Gesamtergebnis 

Mit der Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 20 für das Haushaltsjahr 2022 wird 

folgendes Gesamtergebnis festgestellt: 1 

Einnahmen Ergebnis

Soll 2022 2.221

Ist 2022 2.385

Differenz (Ist ./. Soll) 164

Ausgaben Ergebnis

Soll 2022 172.905

über-/außerplanmäßige Bewilligungen -

Summe 172.905

Ist 2022 167.382

Differenz (Ist ./. Soll) -5.523

Ausschöpfungssgrad 96,8%

Verpflichtungsermächtigungen (VE) Ergebnis

Soll 2022 5.594

über-/außerplanmäßige Bewilligungen -

Summe 5.594

in 2022 eingegangene Verpfl ichtungen zu Lasten VE -

1 Alle Beträge in den Tabellen sind in Tsd. Euro angegeben. Abweichungen bei den Summenangaben sind auf-
grund von Rundungen möglich. 
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2. Kapitel 2011 - Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Ergebnis 

Im Kapitel 2011 lagen die Ist-Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 unter der Haushaltser-

mächtigung. Hingegen überstiegen die Ist-Ausgaben in den Hauptgruppen 4 den Soll-An-

satz. Der Ausschöpfungsgrad der im Kapitel 2011 geleisteten Ausgaben beträgt 

insgesamt 97,1 %: 

Einnahme

HGr 0-3 HGr 4 HGr 5 HGr 6 HGr 7 HGr 8 HGr 9 Summe

Sol l  2022 - 50.438 391 9.300 - - - 60.129

Is t 2022 85 51.476 127 6.747 - - 41 58.390

Di fferenz (Is t ./. Sol l ) 85 1.038 -264 -2.553 - - 41 -1.739

Ausgabe
Bezeichnung

Wesentliche Ist-/Soll-Abweichungen bei einzelnen Titeln2 

Ausgaben 

Titel 432 57 Versorgungsbezüge (+1.090.771,78 Euro) 

Als gesetzlich geregelte Leistungen sind die Versorgungsbezüge für den 

Bundesrechnungshof nicht beeinflussbar. Sie entwickeln sich unter Be-

rücksichtigung der erwarteten Zugänge und einer pauschalen Ster-

bequote kontinuierlich fort. 

Mehrausgaben bei den Versorgungsbezügen (+2,9 %) ergaben sich auf-

grund der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsrunde 20203. Mit 

dem Kabinettbeschluss zu den Eckwerten des Bundeshaushalts 2022 

und des Finanzplans bis 2025 bestand die Vorgabe des Bundesministeri-

ums der Finanzen (BMF), dass hierfür eine zentrale Vorsorge im Bundes-

haushalt getroffen wird. Demzufolge sollte dieser Finanzbedarf in der 

Haushaltsanmeldung 2022 für den Einzelplan des 

2 Aufgeführt sind Abweichungen ab 750 Tsd. Euro oder ab 20 %, dabei jedoch mindestens 250 Tsd. Euro. 
3 Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienst-

rechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 9. Juli 2021. 
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Bundesrechnungshofes nicht veranschlagt werden, um eine Doppelver-

anschlagung im Bundeshaushalt zu vermeiden. 

Titel 632 57 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (-1.538.669,36 Euro) 

Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem Dienstherrn zu einem an-

deren Dienstherrn, teilen sich die betroffenen Gebietskörperschaften 

die Versorgungslasten. Grundlage hierfür ist der Versorgungslastentei-

lungs-Staatsvertrag4, der am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist. Dieser 

sieht u. a. vor, dass der Bund als abgebender Dienstherr den aufneh-

menden Ländern oder Kommunen mit dem Wechsel eine Abfindung 

zahlt. 

Die Höhe der zu leistenden Abfindungsbeträge ist nicht planbar. Sie ist 

das Produkt aus den Bezügen und den Dienstzeiten der jeweiligen Be-

amtinnen und Beamten sowie einem am Lebensalter ausgerichteten Be-

messungssatz. Insgesamt wurden zu diesem Zweck geringere Ausgaben 

geleistet als veranschlagt (-13,5 %). 

Titel 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften (-790.475,36 Euro) 

Der Dienstherr erstattet Beamtinnen und Beamten im Krankheits-, 

Pflege - und Geburtsfall einen Teil der anfallenden Kosten im Rahmen 

der Beihilfe. 

Insgesamt wurden weniger Ausgaben für die Beihilfen geleistet als ge-

plant (-19,5 %). Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Auf-

wand und können nicht exakt kalkuliert werden.  

4 Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherren-
wechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) vom 5. September 2010 
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Titel 634 03 Zuweisungen an den Versorgungsfonds (-1.014.723,31 Euro) 

Versorgungsfondspflichtig ist der Bundesrechnungshof für seine Beam-

tinnen und Beamten, die nach dem 31. Dezember 2006 erstmals in ein 

Beamtenverhältnis beim Bund ernannt wurden bzw. werden. 

Für jeden verbeamteten Beschäftigten sind jährlich je nach Laufbahn-

gruppe differenzierte Prozentsätze der jeweiligen ruhegehaltsfähigen 

Dienstbezüge in den Versorgungsfonds einzuzahlen. Die Ausgaben für Zu-

weisungen an den Versorgungsfonds fielen geringer aus als erwartet 

(-13,5 %). Die Höhe der zu leistenden Zuweisungsbeträge ist nur bedingt 

planbar. 
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3. Kapitel 2012 - Bundesrechnungshof

Ergebnis 

Im Kapitel 2012 lagen die Ist-Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 unter der jeweiligen 

Haushaltsermächtigung. Hingegen überstiegen die Ist-Ausgaben in der Hauptgruppe 4 den 

Soll-Ansatz, während die Ausgaben in der Hauptgruppe 6 in Höhe des Soll-Ansatzes geleis-

tet wurden. Der Ausschöpfungsgrad für die im Kapitel 2012 geleisteten Ausgaben beträgt 

insgesamt 96,6 %: 

Einnahme

HGr 0-3 HGr 4 HGr 5 HGr 6 HGr 7 HGr 8 HGr 9 Summe

Sol l  2022 2.221 79.380 26.814 20 - 6.562 - 112.776

Is t 2022 2.299 79.806 23.437 20 - 5.729 - 108.992

Di fferenz (Is t ./. Sol l ) 78 426 -3.377 - - -833 - -3.784

Bezeichnung
Ausgabe

Wesentliche Ist-/Soll-Abweichungen bei einzelnen Titeln 

Flexibilisierte Ausgaben 

Titel 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang nach dem Einheitlichen Lie-

genschaftsmanagement (-855.393,81 Euro) 

Die Ausgaben für die Mieten der vom Bundesrechnungshof angemiete-

ten Dienstgebäude fielen geringer aus als veranschlagt (-10,8 %). 

Die Minderausgaben resultierten aus der Reduzierung von Büroflächen 

in der Außenstelle Potsdam und der Schließung der Außenstelle Hanno-

ver zum 30. Juni 2022. Ferner wurden laufende Baumaßnahmen noch 

nicht vollständig umgesetzt. Dies führte zu Minderausgaben, da die Kos-

ten dieser Baumaßnahmen erst nach deren Abschluss auf die Miete um-

gelegt werden. 

Titel 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-

ten (+779.313,76 Euro) 

Der größte Anteil (81 %) der geleisteten Personalausgaben entfällt auf 

die Bezüge der Beamtinnen und Beamten des Bundesrechnungshofes. 
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Wie bei den Versorgungsbezügen ergaben sich auch bei den Bezügen 

der Beamtinnen und Beamten höhere Ausgaben aufgrund der Auswir-

kungen der Tarif- und Besoldungsrunde 2020 (+1,1 %). Auch hierzu be-

stand die Vorgabe des BMF, für die sich hieraus ergebenden Mehrausga-

ben keine Haushaltsmittel im Einzelplan des Bundesrechnungshofes zu 

berücksichtigen, um eine Doppelveranschlagung im Bundeshaushalt zu 

vermeiden. 

Titel 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, 

Wartung (-862.569,54 Euro) 

Gegenüber der Planung ergab sich im Haushaltsjahr 2022 ein geringerer 

Mittelabfluss für Geschäftsbedarf und dgl. (-24,3 %). Geringere Ausga-

ben resultierten daraus, dass beauftragte Leistungen insbesondere für 

IT-Projekte aufgrund von Lieferverzögerungen nicht rechtzeitig bis zum 

Jahresende abgewickelt werden konnten. 

Titel 527 01 Dienstreisen (-1.801.522,55 Euro) 

Die Coronapandemie wirkte sich auch noch im Jahr 2022 unmittelbar 

auf das Reiseverhalten der Prüferinnen und Prüfer aus. Die meisten der 

geplanten Prüfungen fanden nicht vor Ort statt. Dadurch wurden deut-

lich geringere Ausgaben für Dienstreisen geleistet als geplant (-50,8 %). 

Titel 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-

ständen sowie Softwaren im Bereich Informationstechnik 

(-866.846,26 Euro) 

Der geringere Mittelabfluss (-13,4 %) ergab sich auch hier im Wesentli-

chen daraus, dass beauftragte Leistungen für IT-Projekte aufgrund von 

Lieferverzögerungen nicht rechtzeitig bis zum Jahresende abgewickelt 

werden konnten.  
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4. Übertragbare Ausgaben

Ergebnis Summe

Soll 2022 172.905

+ Reste aus flexibil isierten Ansätzen 2021 13.276

= verfügbares Soll 186.181

- Ist 2022 -167.382

= Differenz (Ist ./. Soll) 18.799

- nicht übertragbare Minderausgaben -909

+ Verstärkung aus Mehreinnahmen 62

= Gesamtbetrag übertragbare Ausgaben 17.952

davon übertragbare flexibilisierte Ausgabe 2022 17.952

davon nach 2023 übertragbare Mittel (ohne flexibil isierte Ausgaben) - 

4.1 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2022 

HGr 4 HGr 5 HGr 6 HGr 7 HGr 8 HGr 9 Summe

Kapitel  2011 687 276 1.015 - - - 1.977

Kapitel  2012 2.123 11.463 7 - 2.382 - 15.975

Einzelplan 20 2.810 11.739 1.022 - 2.382 - 17.952

Bezeichnung
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben

4.2 Nach 2023 übertragbare Ausgaben (ohne flexibilisierte Ausgaben) 

HGr 4 HGr 5 HGr 6 HGr 7 HGr 8 HGr 9 Summe

Kapitel  2011 - - - - - - -

Kapitel  2012 - - - - - - -

Einzelplan 20 - - - - - - -

Bezeichnung
übertragbare Ausgaben (ohne flexibilisierte Ausgaben)

4.3 Nicht übertragbare Ausgaben 

HGr 4 HGr 5 HGr 6 HGr 7 HGr 8 HGr 9 Summe

Kapitel  2011 - 53 - - - - 53

Kapitel  2012 - 855 - - - - 855

Einzelplan 20 - 909 - - - - 909

Bezeichnung
nicht übertragbare Ausgaben
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5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Vorgriffe

Ein unvorhergesehener und unabweisbarer Ausgabebedarf, der eine überplanmäßige oder

außerplanmäßige Bewilligung einschließlich Vorgriffe erforderlich gemacht hätte, bestand

nicht.

6. Haushaltswirtschaftliche Sperren nach §§ 36 und 41 BHO

Die Leistung von Ausgaben war zu keinem Zeitpunkt von der Einwilligung des Parlamentes

oder des BMF abhängig.

7. Globale Minderausgabe

Für den Haushalt des Einzelplans 20 war eine globale Minderausgabe nicht ausgewiesen.

8. Deckung von Personalmehrausgaben

Die Inanspruchnahme von Personalverstärkungsmitteln war nicht erforderlich.
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